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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 

 
ü Termine Januar 2010 
ü Finanzamt kann keinen Zugriff auf Daten von gesetzlich nicht 

vorgeschriebenen elektronischen Aufzeichnungen verlangen 
ü Folgende Unterlagen können im Jahr 2010 vernichtet werden 
ü Anforderung an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
ü Verbot der Privatnutzung eines Dienstwagens verhindert nicht die 

Anwendung der 1 %-Regelung 
ü Keine regelmäßige Arbeitsstätte bei längerfristigem Aufenthalt im Betrieb 

eines Kunden 
ü Schuldzinsenabzug: Kurzfristige Einlage zum Verhindern einer 

Überentnahme ist Gestaltungsmissbrauch 
ü Steuerabzug bei Bauleistungen: Folgebescheinigung beantragen 
ü Keine Beschränkung des Abzugs von Erwerbsaufwendungen auf eine 

wesentliche Beteiligung (Halbabzugsverbot) bei fehlenden Einnahmen 
ü Keine nachträglichen Anschaffungskosten bei Darlehen für mittelbare 

Beteiligung 
ü Bei befristeter Vermietungstätigkeit sind Sonderabschreibungen nicht 

immer in die Totalüberschussprognose einzubeziehen 
ü Elterngeld unterliegt dem Progressionsvorbehalt 
ü Wiederverkäufer kann Differenzbesteuerung nur wählen, wenn der 

Vorlieferant diese zu Recht in Anspruch genommen hat 
ü Vermieter hat teilgewerbliche Wohnungsnutzung unter bestimmten 

Voraussetzungen zu dulden 
ü Ausbildungsbonus auch für Arbeitgeber, die Auszubildende insolventer 

Betriebe übernehmen 

mailto:beratung@kbht.de
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Termine Januar 2010 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:  

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

11.1.2010 14.1.2010 8.1.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.1.2010 14.1.2010 8.1.2010 

Sozialversicherung5 28.1..2010 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 

zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein-
gang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugs-
ermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr; bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; 
bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den 
drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt 
bei allen Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.1.2010) 
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Finanzamt kann keinen 
Zugriff auf Daten von 
gesetzlich nicht vorge-
schriebenen elektroni-
schen Aufzeichnungen 
verlangen 

 

Seit 2002 gibt es die so genannte digitale Betriebsprüfung. Die Finanzverwaltung hat das 
Recht, in elektronisch geführte Daten und Aufzeichnungen Einsicht zu nehmen bzw. die 
Übergabe eines entsprechenden Datenträgers zu verlangen. Der Bundesfinanzhof hat 
erstmals eine Grundsatzentscheidung zum Datenzugriff der Finanzverwaltung gefällt. 
Danach besteht das Einsichtsrecht nur im Umfang der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht. 
Aufzubewahren sind solche Unterlagen, die zum Verständnis und zur Überprüfung gesetz-
lich geforderter Aufzeichnungen erforderlich sind. 
Im entschiedenen Fall ermittelte eine Freiberufler-Sozietät ihren Gewinn durch Einnah-
menüberschussrechnung und erstellte nebenbei freiwillig eine elektronische Bestands-
buchhaltung. In diese wollte die Betriebsprüfung Einsicht nehmen und verlangte die 
Übergabe eines entsprechenden Datenträgers. Zu Unrecht, wie das Gericht befand, da das 
Finanzamt keine Einsicht in gesetzlich nicht geforderte Aufzeichnungen verlangen darf. 
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Folgende Unterlagen 
können im Jahr 2010 
vernichtet werden 

 

Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2009 
vernichtet werden: 
· Aufzeichnungen aus 1999 und früher. 
· Inventare, die bis zum 31.12.1999 aufgestellt worden sind. 
· Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 1999 oder früher erfolgt ist. 
· Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 1999 oder früher 

aufgestellt worden sind. 
· Buchungsbelege aus dem Jahre 1999 oder früher. 
· Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Han-

dels- oder Geschäftsbriefe, die 2003 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 
· sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2003 oder 

früher. 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 
· für eine begonnene Außenprüfung, 
· für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
· für ein schwebendes oder auf Grund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbe-

helfsverfahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und 
· bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorgehal-
ten werden müssen. 

 

Anforderung an ein 
ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch 

 

Zur Ordnungsmäßigkeit eines Fahrtenbuchs hat sich der Bundesfinanzhof geäußert. Da-
nach ist Folgendes zu beachten: 
· Nur ein zeitnah geführtes Fahrtenbuch ist ordnungsgemäß. 
· Als Zeitnähe ist der zeitliche Zusammenhang zwischen einer durchgeführten Fahrt 

und deren Aufzeichnung in einer ordnungsgemäßen Dokumentation anzusehen. 
Im Streitfall hatte ein Unternehmer im Nachhinein Aufstellungen anhand von Tankbele-
gen, Werkstattrechnung, Fahrtkostenabrechnungen mit seinen Auftraggebern und ähnli-
chen Unterlagen angefertigt. Die Aufzeichnungen wurden damit nicht zeitnah, sondern in 
einem deutlichen zeitlichen Abstand zur durchgeführten Fahrt erstellt. Schon allein diese 
fehlende Zeitnähe der Aufzeichnungen hindert die Berücksichtigung der Eintragungen in 
einem Fahrtenbuch als Grundlage für eine Aufteilung der Kraftfahrzeugkosten. 
Die Entscheidung zeigt wieder einmal deutlich, dass die Anforderungen an ein ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch sehr hoch sind. 

 

Verbot der Privatnut-
zung eines Dienstwa-
gens verhindert nicht 
die Anwendung der 
1 %-Regelung 

 

Einem Arbeitnehmer war im Arbeitsvertrag die private Nutzung seines Dienstwagens 
verboten worden. Er wehrte sich deswegen gegen den Ansatz des privaten Nutzungsanteils 
nach der sog. 1 %-Regelung. Er bekräftigte seine Auffassung zusätzlich mit dem Hinweis, 
dass er ein gleichwertiges privates Kraftfahrzeug habe und hiermit seine privaten Fahrten 
erledige. 
Der Bundesfinanzhof folgte der Auffassung des Arbeitnehmers nicht. Das Gericht ent-
schied, die bloße Behauptung, das Fahrzeug sei aufgrund des Verbots nicht privat genutzt 
worden, könne die Anwendung der 1 %-Regelung nicht verhindern. 

 

Keine regelmäßige Ar-
beitsstätte bei länger-
fristigem Aufenthalt im 
Betrieb eines Kunden 

 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass für einen Arbeitnehmer die betriebliche Ein-
richtung eines Kunden keine regelmäßige Arbeitsstätte wird. Dies gilt auch, wenn es sich 
um einen längerfristigen Aufenthalt handelt. 
Nur jede feste, dauerhafte betriebliche Einrichtung eines Arbeitgebers ist als regelmäßige 
Arbeitsstätte anzusehen. Der Arbeitnehmer muss dieser Betriebsstätte zugeordnet sein und 
sie nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit aufsuchen. 
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Schuldzinsenabzug: 
Kurzfristige Einlage 
zum Verhindern einer 
Überentnahme ist Ge-
staltungsmissbrauch 

 

Betrieblich veranlasste Schuldzinsen sind nur beschränkt abziehbar, wenn Überentnahmen 
getätigt worden sind. Eine Überentnahme ist der Betrag, um den die Entnahmen die Sum-
me des Gewinns und der Einlagen des Wirtschaftsjahres übersteigen. Die nicht abziehba-
ren betrieblichen Schuldzinsen werden pauschal mit 6 % der Überentnahmen zuzüglich 
der Überentnahmen und abzüglich der Unterentnahmen vorangegangener Wirtschaftsjahre 
ermittelt. Der sich dabei ergebende Betrag (6 % der Überentnahmen), höchstens jedoch 
der um 2.050 € verminderte Betrag der im Wirtschaftsjahr angefallenen Schuldzinsen, ist 
dem Gewinn hinzuzurechnen. Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sind in die 
Berechnung nicht einzubeziehen. 
Führt ein Selbstständiger seinem betrieblichen Bankkonto kurz vor Jahresende fremdfi-
nanzierte Geldmittel als Privateinlage zu, um sie kurz nach dem Jahreswechsel wieder auf 
sein privates Konto zu transferieren, ist dies nach einem Urteil des Finanzgerichts Baden-
Württemberg Gestaltungsmissbrauch. Diese Einlage diene alleine dazu, den Stand der 
Überentnahmen zum maßgeblichen Stichtag kurzfristig zurückzuführen. Die nicht abzieh-
baren Schuldzinsen sind nach den Überentnahmen zu ermitteln, die ohne die Transfers 
ermittelt wurden. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Steuerabzug bei Bau-
leistungen: Folgebe-
scheinigung beantragen 

 

Am 1.1.2002 ist im Einkommensteuerrecht ein Steuerabzug für das Baugewerbe einge-
führt worden. Der Auftraggeber (Leistungsempfänger) einer Bauleistung ist damit ver-
pflichtet, von der Gegenleistung 15 % einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. 
Demzufolge darf der Empfänger der Bauleistung nur den um den Steuerabzug geminder-
ten Preis an den Bauunternehmer auszahlen. Die Abzugsverpflichtung tritt ein, wenn der 
Empfänger der Bauleistung ein Unternehmer i. S. d. Umsatzsteuerrechts (auch wenn er 
nur umsatzsteuerfreie Vermietungsumsätze tätigt) oder eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts (z. B. eine Gemeinde) ist. 
Der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) muss den Steuerabzug nicht vor-
nehmen, wenn 
· der Bauunternehmer eine gültige, durch das Finanzamt ausgestellte Freistellungsbe-

scheinigung vorlegen kann oder 
· die an den Bauunternehmer zu zahlende Gegenleistung im laufenden Kalenderjahr 

voraussichtlich 5.000 € nicht übersteigt. Bei Leistungsempfängern, die ausschließlich 
umsatzsteuerfreie Vermietungsumsätze erbringen (Vermieter), erhöht sich diese Baga-
tellgrenze auf 15.000 €. Zur Ermittlung der Bagatellgrenzen sind alle im Kalenderjahr 
an den Leistungsempfänger erbrachten und voraussichtlich zu erbringenden Bauleis-
tungen zusammenzurechnen. 

Nach einem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen sind auf unbeschränkte Zeit 
erteilte Freistellungsbescheinigungen nur für drei Jahre gültig. Eine Folgebescheinigung 
ist auszustellen, wenn der Antrag sechs Monate vor Ablauf der Geltungsdauer gestellt 
wird. 
Hinweis: Betroffene Bauunternehmer und Handwerker sollten ihre Bescheinigungen 
prüfen und ggf. noch in diesem Jahr einen neuen Antrag stellen. 

 

Keine Beschränkung 
des Abzugs von Er-
werbsaufwendungen 
auf eine wesentliche 
Beteiligung (Halbab-
zugsverbot) bei fehlen-
den Einnahmen 

 

Gewinne aus der Veräußerung von wesentlichen Beteiligungen an einer Kapitalgesell-
schaft sind zur Hälfte (ab 2009 zu 40 %) steuerfrei. Dies bedeutet gleichzeitig eine ent-
sprechende Abzugsbeschränkung für die mit den Einnahmen im Zusammenhang stehen-
den Aufwendungen. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs gilt die Abzugsbeschränkung nicht, wenn Aus-
gaben anfallen, ohne dass damit im wirtschaftlichen Zusammenhang stehende Betriebs-
vermögensmehrungen oder Einnahmen entstanden sind. Die Aufwendungen sind in die-
sem Fall in vollem Umfang abzugsfähig. 
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Keine nachträglichen 
Anschaffungskosten bei 
Darlehen für mittelbare 
Beteiligung 

 

Der Verlust des einer Gesellschaft gewährten Darlehens, an der der Anteilseigner nur 
mittelbar beteiligt ist, führt nicht zu nachträglichen Anschaffungskosten des wesentlich 
Beteiligten. Dies ist das Ergebnis einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs. 
Eine GmbH war alleinige Anteilseignerin einer weiteren GmbH. Im Juni 1997 beschloss 
der einzige Gesellschafter die Verschmelzung der Tochter- auf die Muttergesellschaft. 
Noch bevor die Verschmelzung im Handelsregister eingetragen werden konnte, wurde 
zunächst bei der Tochter- und anschließend bei der Muttergesellschaft das Konkursverfah-
ren eröffnet. Der Gesellschafter machte negative Einkünfte als Veräußerungsverlust aus 
seiner wesentlichen Beteiligung geltend. Darin enthalten war auch der Verlust eines Dar-
lehens, das er der Tochtergesellschaft gewährt hatte. Das Finanzamt berücksichtigte den 
Verlust dieses Darlehens nicht. 
Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt. Finanzierungsmaßnahmen zu Gunsten einer Ge-
sellschaft, an welcher der Anteilseigner nur mittelbar beteiligt ist, sind nicht durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Damit können auch keine nachträglichen Anschaf-
fungskosten des unmittelbar wesentlich Beteiligten vorliegen. 

 

Bei befristeter Vermie-
tungstätigkeit sind Son-
derabschreibungen 
nicht immer in die To-
talüberschussprognose 
einzubeziehen 

 

Das Finanzamt erkennt die bei Vermietung und Verpachtung eines Grundstücks angefal-
lenen Verluste nicht an, wenn die Einkünfteerzielungsabsicht fehlt. Diese Absicht ist nicht 
gegeben, wenn der Vermieter bei einer befristeten Vermietungstätigkeit kein positives 
Gesamtergebnis (Totalüberschuss der Einnahmen über die Werbungskosten) erreichen 
kann. Der Bundesfinanzhof musste entscheiden, ob Sonderabschreibungen nach dem 
Fördergebietsgesetz in die Totalüberschussprognose einzubeziehen sind. 
Im konkreten Fall hatte eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) das Rathaus einer 
Stadt erworben und nach Sanierung für 10 Jahre an die Stadt vermietet. Nach 10 Jahren 
endete der Mietvertrag und das Rathaus fiel an die Stadt zurück. Bei regulärer Abschrei-
bung der durch die Sanierung entstandenen nachträglichen Herstellungskosten hätte die 
GbR einen Totalüberschuss erzielt. Durch die Inanspruchnahme von Sonderabschreibun-
gen erzielte sie Werbungskostenüberschüsse aus Vermietung und Verpachtung, die Fi-
nanzamt und Finanzgericht nicht anerkennen wollten. 
Der Bundesfinanzhof befand, dass die Einbeziehung von Sonderabschreibungen in die 
Prognose sich nach dem Zweck der betreffenden Normen des Fördergebietsgesetzes rich-
tet. Würde dieser verfehlt, müssen die Sonderabschreibungen bei der Prognose unberück-
sichtigt bleiben. Da das Fördergebietsgesetz gerade die Sonderabschreibung von nachträg-
lichen Herstellungskosten über einen Zeitraum von 10 Jahren vorsah, sich die Vermie-
tungsdauer im konkreten Fall also mit dem gesetzlich vorgesehenen Abschreibungszeit-
raum deckte, waren nur die regulären Abschreibungen als Werbungskosten in Abzug zu 
bringen. Die GbR hatte eine Einkünfteerzielungsabsicht und konnte die Verluste steuerlich 
geltend machen. 

 

Elterngeld unterliegt 
dem Progressionsvorbe-
halt 

 

Der Bundesfinanzhof hat die Nichtzulassungsbeschwerde eines Ehepaares zurückgewie-
sen. Grund dafür war, dass das Elterngeld dem Progressionsvorbehalt unterworfen worden 
war. 
Das Ehepaar hatte geltend gemacht, dass nur der den Sockelbetrag von monatlich 300 € 
übersteigende Betrag als Lohnersatzleistung dem Progressionsvorbehalt unterliegen dürf-
te, weil der Sockelbetrag mit reinen Sozialleistungen vergleichbar sei. 
Das Gericht stellt klar, dass das Elterngeld einheitlich als Einkünfteersatz zu qualifizieren 
ist. Eine Steuerbelastung trete auch nur ein, wenn neben diesen Leistungen noch weitere 
einkommensteuerpflichtige Einkünfte hinzukämen. 
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Wiederverkäufer kann 
Differenzbesteuerung 
nur wählen, wenn der 
Vorlieferant diese zu 
Recht in Anspruch ge-
nommen hat 

 

Bei der Differenzbesteuerung ist Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer nicht das 
Entgelt, sondern nur die Differenz zwischen dem Einkaufs- und Verkaufspreis des Wie-
derverkäufers. Damit soll die umsatzsteuerrechtliche Benachteiligung gewerblicher Wie-
derverkäufer gegenüber Privatverkäufern verringert werden. Der Wiederverkäufer kann 
die Differenzbesteuerung neben weiteren Voraussetzungen nur in Anspruch nehmen, 
wenn 
· für die Lieferung an ihn Umsatzsteuer nicht geschuldet oder, weil der Vorlieferant 

Kleinunternehmer ist, nicht erhoben wird oder 
· der Vorlieferant seinerseits die Differenzbesteuerung vorgenommen hat. 
Für den zweiten Fall hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass der Wiederverkäufer die 
Differenzbesteuerung nur anwenden darf, wenn der Vorlieferant die Differenzbesteuerung 
zu Recht vorgenommen hat. War der Vorlieferant hierzu nicht berechtigt, weil bei der 
Lieferung an ihn die vorgenannten Voraussetzungen nicht vorlagen, muss der Wiederver-
käufer die Umsatzsteuer nach den allgemeinen Kriterien ermitteln, also das gesamte Net-
toentgelt zugrunde legen. 

 

Vermieter hat teilge-
werbliche Wohnungs-
nutzung unter bestimm-
ten Voraussetzungen zu 
dulden 

 

Ein Vermieter muss gewerbliche Aktivitäten des Mieters in der Wohnung grundsätzlich 
nicht dulden, sofern diese nach außen in Erscheinung treten. Er kann jedoch nach Treu 
und Glauben verpflichtet sein, die Erlaubnis zu einer teilgewerblichen Nutzung zu ertei-
len, wenn es sich um eine Tätigkeit ohne Mitarbeiter und ohne ins Gewicht fallenden 
Kundenverkehr handelt. 
In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte der Mieter eine zu Wohnzwecken 
angemietete Wohnung teilweise auch für seine Tätigkeit als selbstständiger Immobilien-
makler genutzt. Das Gericht sah keine Anhaltspunkte für eine vertragswidrige Nutzung 
der Wohnung. Der durchschnittliche Kunde eines Immobilienmaklers knüpfe den Kontakt 
zu einem Makler nicht, indem er dessen Büro aufsuche, sondern telefonisch oder per 
Internet. Weitere Kontakte erfolgen typischerweise durch Übersendung von Unterlagen 
oder Wahrnehmung eines Ortstermins an der zur Vermittlung stehenden Immobilie. Ein 
Anspruch auf Gestattung der gewerblichen Nutzung komme dagegen nicht in Betracht, 
wenn für die Tätigkeit Mitarbeiter in der Wohnung beschäftigt werden. Da die Vorinstanz 
die Frage der Mitarbeiterbeschäftigung nicht geklärt hatte, wurde der Rechtstreit zur wei-
teren Sachverhaltsaufklärung an diese zurückverwiesen. 

 

Ausbildungsbonus auch 
für Arbeitgeber, die 
Auszubildende insol-
venter Betriebe über-
nehmen 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat darauf hingewiesen, dass der Ausbil-
dungsbonus, mit dem Betriebe dafür gewonnen werden sollen, Schulabgängern einen 
Ausbildungsplatz anzubieten, vor dem Hintergrund der weltweiten Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise in Bezug auf solche Auszubildenden verbessert worden ist, deren bisherige 
Arbeitgeber Insolvenz anmelden mussten. Der Ausbildungsbonus kann nunmehr auch 
Betrieben gewährt werden, die Auszubildende übernehmen, die mitten in ihrer Ausbildung 
ohne Lehrstelle dastehen, weil ihr bisheriger Lehrbetrieb Insolvenz angemeldet hat. 

 


